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Medizin & Management

Auch, wenn die Möglichkeiten für 
Kranken hausärzte, im ambulanten Be-
reich tätig zu werden, stetig zunehmen, 
gewisse Grenzen sind nach wie vor ein-
zuhalten. Das wird aus dem Beschluss 
des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
03.04.2019 (B 6 KA 44/18 B) im Zusam-
menhang mit Ermächtigungen erneut 
deutlich.

Der Fall
Die Klägerin ist Ärztin für Innere Medizin 
mit dem Schwerpunkt Kardiologie. Sie war 
zunächst im Umfang einer halben Stelle als 
Krankenhausärztin beschäftigt und zuletzt 
bis zum 31.12.2011 zur Durchführung kar
diologischer Konsiliaruntersuchungen auf 
Überweisung des Herzchirurgen Dr. A. er
mächtigt. Die Ärztin wollte ihre Ermächti
gung über den genehmigten Zeitraum hin
aus sodann verlängern und teilte mit, dass 
sie den Umfang ihrer Beschäftigung als 
Krankenhausärztin auf 4 Stunden in der 
Woche reduziert habe. Außerdem beab
sichtige sie im Umfang von 20 Stunden wö
chentlich als Angestellte in einem MVZ 
tätig zu sein. Der Zulassungsausschuss und 
der beklagte Berufungsausschuss lehnten 
die Erteilung der Ermächtigung ab. Ihre 
Klage und Berufung hatten ebenfalls keinen 
Erfolg. Da das Landessozialgericht die Revi
sion zum BSG nicht zugelassen hatte, ging 
die Ärztin in sogenannte Nichtzulassungs
beschwerde, die vom BSG zurückgewiesen 
wurde.

Die Klägerin wollte vom obersten Sozialge
richt die Frage geklärt haben, unter wel
chen Voraussetzungen eine angestellte Kli
nikärztin als Krankenhausärztin im Sinne 
von § 116 SGB V iVm § 31a Abs. 1 ÄrzteZV 
angesehen werden kann.

  
§ 116 AmbulAnte behAndlung 
durch KrAnKenhAusärzte
Ärzte, die in einem Krankenhaus, (…) 
tätig sind, können, soweit sie über 
eine abgeschlossene Weiterbildung 
verfügen, mit Zustimmung des 
jeweiligen Trägers der Einrichtung, in 
der der Arzt tätig ist, vom Zulas
sungsausschuß (§ 96) zur Teilnahme 
an der vertragsärztlichen Versor
gung der Versicherten ermächtigt 
werden. Die Ermächtigung ist zu 
erteilen, soweit und solange eine 
ausreichende ärztliche Versorgung 
der Versicherten ohne die besonde
ren Untersuchungs und Behand
lungsmethoden oder Kenntnisse von 
hierfür geeigneten Ärzten der in Satz 
1 genannten Einrichtungen nicht 
sichergestellt wird.

Die Entscheidung
Das BSG verwies die Ärztin auf bereits vor
handene Entscheidungen zu dieser Frage 
und wiederholt seine Auffassung.

Nur hauptberuflich
In der Rechtsprechung des Senats sei be
reits geklärt, dass auf der Grundlage des § 
116 SGB V nur Ärzte ermächtigt werden 
können, die hauptberuflich in einem Kran
kenhaus bzw. einer der anderen dort ge
nannten Einrichtungen beschäftigt seien.

Vollzeit nicht erforderlich
Eine Vollzeitbeschäftigung sei dazu nicht 
erforderlich. Der Beschäftigungsumfang 
müsse aber so ausgestaltet sein, dass er die 
ärztliche Berufstätigkeit des Arztes prägt 
und darf – ausgedrückt in Stunden der re
gelmäßigen vertragsgemäßen Beschäfti
gung – die Hälfte des insoweit für einen 
vollzeitbeschäftigten Arzt maßgeblichen 
Volumens nicht unterschreiten.

In einer Grundsatzentscheidung (BSG Urteil 
vom 20.3.2013  B 6 KA 26/12 R) begrün
dete das BSG diese Auffassung ausführlich. 
Im dortigen Fall war der Arzt, der die Ver
längerung seiner Ermächtigung beantrag
te, in Pension gegangen, war jedoch noch 
4 Stunden wöchentlich in Teilzeit in der Kli
nik tätig. Sein letzter Ermächtigungsbe
scheid sah neben der üblichen zeitlichen 
Befristung noch folgenden Zusatz vor: „Die 
Ermächtigung erlischt automatisch zuvor, 
wenn er (der Kläger) seine Tätigkeit an der 
Rheumaklinik in A. beenden sollte“.

Dass nur eine hauptberufliche Tätigkeit für 
die Erteilung der Ermächtigung ausreiche, 
ergebe sich zwar nicht unmittelbar aus dem 
Wortlaut der Norm, wohl aber aus ihrer Ent
stehungsgeschichte und ihrem Regelungs
zweck, so der Senat.

Neben Argumenten aus der Historie der 
Regelung führt das BSG auch gesetzessyste
matische Gründe an: Für eine Ermächtigung 
nach § 116 SGB V kämen nur Ärztinnen und 
Ärzte in Betracht, die hauptberuflich in der 
stationären Versorgung tätig seien. Wären 
von dieser Vorschrift auch Ärzte erfasst, die 
in Gesundheitsämtern oder bei Versicher
ungen tätig seien, und nebenberuflich in 
einem Krankenhaus eine Koronarsport
gruppe leiteten oder Kurse zur Vermeidung 
von Rückenbeschwerden gäben, wäre das 
mit der gesetzlich vorgegebenen Reihen
folge der Ermächtigungstatbestände (…) 
nicht vereinbar. Die Ermächtigungst
atbestände des § 31 Abs. 1 ÄrzteZV und – 
auf der Basis des § 31 Abs 2 ÄrzteZV – in den 
Bundesmantelverträgen beruhten jeweils 
auch auf der Voraussetzung, dass die geset
zlich vorrangige Bedarfsdeckung durch 
Krankenhausärzte nicht realisierbar sei. 
Nach dieser gesetzlichen Konzeption solle 
etwa ein Amtsarzt erst dann ermächtigt wer
den, wenn schlechterdings anders ein Ver
sorgungsnotstand nicht behoben werden 
könne. Daran ändere sich nichts dadurch, 
dass ein solcher Amtsarzt nebenbei stun
denweise Mitarbeiter eines Kranken hauses 
schule, so die Richter.

Erforderlicher Umfang einer Beschäftigung  
als Voraussetzung einer Ermächtigung
Ermächtigung nur für hauptberufliche Krankenhausärzte
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Nutzung technisch
apparativer Infrastruktur des 
Krankenhauses
Auch nach Sinn und Zweck der Regelung 
ginge es bei der Beteiligung/Ermächtigung 
von Krankenhausärzten – unabhängig vom 
Wortlaut – stets um die Einbeziehung der an 
Krankenhäuser gebundenen ärztlichen Kom
petenz in die ambulante Versorgung (…). Bei 
einer zeitlich nur ganz untergeordnet ausge
übten ärztlichen Tätigkeit an einem Kranken
haus stehe nicht die Kompetenz des Kran
kenhauses, sondern der Zugang eines Arztes 
zur ambulanten Versorgung im Vordergrund, 
wofür nach den Teilnahmevoraussetzungen 
des Vertragsarztrechts eine Zulassung benö
tigt werde. Neben der fachlichen Kompetenz 
der Krankenhäuser (sichergestellt durch die 
Beschäftigung ärztlicher Berufsträger), spie
le deren technischapparative Infrastruktur 
für die ambulante Versorgung eine Rolle. 
Über § 116 Satz 1 SGB V würde die – persön
liche – fachliche Qualifikation des Arztes mit 
den sächlichen Mitteln, die in den Kranken
häusern vorgehalten werden, verbunden. 
Das Gesetz ziele darauf ab, dass diese perso
nellen und sächlichen Ressourcen für die am
bulante Versorgung nutzbar gemacht wür
den. Dies setze den Zugriff des Arztes hierauf 
voraus, weshalb – u.a. – auch die Zustim
mung des jeweiligen Krankenhausträgers zu 
einer Ermächtigung erforderlich sei. Das wie
derum verlange entsprechende vertragliche 
Vereinbarungen zwischen dem Arzt und dem 
Träger, die nicht lediglich mit dem Ziel der Er
teilung einer Ermächtigung abgeschlossen 
werden dürften. Maßgebliches Kriterium sei, 
dass der Arzt seiner Weiterbildung entspre
chend in die Wahrnehmung des Versor
gungsauftrags des Krankenhauses eingebun
den sei (…), die Ermächtigung also nur gele
gentlich einer ohnehin ausgeübten Tätigkeit 
an dem Krankenhaus erteilt werde.

Zustimmung Träger dient 
Sicherstellung stationärer 
Versorgung
Einen weiteren Anhaltspunkt dafür, dass 
nur ein hauptberuflich bei dem Kranken
haus tätiger Arzt nach § 116 Satz 1 SGB V 
ermächtigt werden könne, bilde das Zu
stimmungserfordernis des Krankenhausträ
gers in § 116 Satz 1 SGB V. Dieses Erforder
nis sichere nicht allein die Kontrollmöglich
keit hinsichtlich der Inanspruchnahme 

sächlicher und personeller Mittel des Kran
kenhauses für die vertragsärztliche Tätig
keit des Arztes, sondern diene auch der 
Kontrolle der Vereinbarkeit der kranken
hausärztlichen Tätigkeit mit der vertrags
ärztlichen und damit der Sicherstellung der 
stationären Versorgung durch das Kranken
haus (…). Das sei nur bei einer hauptberuf
lichen Tätigkeit erforderlich. So könne 
bspw. die Tätigkeit des Klägers mit einem 
Umfang von 4 Stunden in der Woche ernst
hafterweise keinen nennenswerten Einfluss 
auf die Wahrnehmung des Versorgungsauf
trags der Rheumaklinik A. haben.

Ermächtigung ist nur 
Nebenbeschäftigung
In einem weiteren Urteil vom 12.12.2018 
(B 6 KA 50/17 R) führte das BSG noch wei
ter zu dieser Thematik aus:

Der angestellte Krankenhausarzt habe 
seine Arbeitskraft in erster Linie der statio
nären Behandlung der Krankenhauspatien
ten zu widmen. Dadurch werde seine Ar
beitszeit im Wesentlichen in Anspruch ge
nommen (…).

Die ambulante Behandlung von Versicher
ten aufgrund der Ermächtigung sei für den 
Krankenhausarzt somit lediglich „Neben
beschäftigung“ (…).

Bei Wechsel im Krankenhaus 
neue Entscheidung
Nicht jede Veränderung führt automatisch 
dazu, dass die Ermächtigung nicht verlän
gert wird.

Nach Auffassung der obersten Richter im Ur
teil vom 20.03.2013 (s.o.) sei es nicht aus
geschlossen, dass ein Krankenhausarzt nach 
einem Wechsel der Position im Krankenhaus 
oder auch zu einem anderen Krankenhaus 
weiterhin die Voraussetzungen des § 116 
Satz 2 SGB V für eine bedarfsabhängige Er
mächtigung erfülle. Das zu beurteilen, sei 
aber Sache des Zulassungsausschusses, so
weit eine neue Ermächtigung beantragt 
wird. Sinn der Nebenbestimmung im Be
scheid des Zulassungsausschusses (Anm. der 
Verfasserin: gemeint ist die Beendigung der 
Ermächtigung, falls der Arzt die Tätigkeit an 
der Klinik beendet, s.o.) sei es, zu verhin
dern, dass eine Ermächtigung gleichsam 

„mitgenommen“ werden könne, wenn der 
Arzt die Funktion im Haus oder das Haus 
selbst wechsle. Mit einem solchen Wechsel 
entziehe der Arzt der ihm erteilten Ermäch
tigung selbst die Grundlage. Es sei dann 
seine Sache, durch einen neuen Antrag zu 
belegen, dass er auch künftig einen Versor
gungsbedarf decken kann, und nicht Sache 
des Zulassungsausschusses, durch einen Wi
derruf der Ermächtigung den beruflichen 
Änderungen im Tätigkeitsfeld des Arztes 
Rechnung zu tragen.

  
FAzit
Es bleibt dabei, dass ein Arzt, der 
eine (oder eine Verlängerung einer) 
Ermächtigung beantragt, hauptbe
ruflich im Krankenhaus (bzw. in einer 
der anderen Einrichtungen des § 116 
SGB V) beschäftigt sein muss.
Auch ein Wechsel innerhalb des 
Hauses oder an ein anderes Haus 
führt gegebenenfalls zum Wegfall 
der Ermächtigung.
Ermächtigten Ärzten ist daher 
dringend anzuraten, vor Änderung der 
Rahmenbedingungen (z. B. Arbeits
stunden, Position) ihrer Tätigkeit im 
Krankenhaus die möglichen Auswir
kungen auf die bestehende Ermächti
gung zu überprüfen.
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